
Rainer Günther, Benutzungsregeln für den Musik-Computer-Raum
http:// netzspannung.org/learning/meimus/technology/Belehrungsbogen.pdf

Belehrung zum Unterricht im Musik-Computer-Kabinett

Klasse: Gruppe:

- Das Betreten des Fachraumes erfolgt erst nach Aufforderung durch den unterrichtenden Lehrer.
- Essen und Trinken ist generell im Fachraum nicht gestattet.
- Nach Betreten des Fachraumes sind die Plätze unverzüglich einzunehmen. Die Besetzung der Arbeitsplätze erfolgt
nach Aufforderung durch die unterrichtende Lehrkraft.
- Der Missbrauch des Internets bezüglich pornographischer, verfassungsfeindlicher Inhalte (z.B. rassistische und
faschistische Informationsverbreitung) wird mit rechtlichen Schritten geahndet.
- Die Benutzung eigener Informationsträger wie Disketten, CDs usw. ist nur nach vorheriger Genehmigung durch
den unterrichtenden Lehrer gestattet
- Lizenzierte Software der Schule darf nicht kopiert und weiterverbreitet werden.
Sonstige Probleme regelt die Schulordnung.

 Der Schulleiter
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